
Waldabgrenzung

Waldabgrenzung

G1

0,4
FHmax

630,80
 (DHHN2016)

o

WA 2

0,4
o

WA 1

FHmax

633,60
 (DHHN2016)

1

2

3

7

26

12

20

17

5

19

14

26
a

18

24

13

22

7
16

15

5

443/a

452/9

452/3
451/17

451/11

452/10

1494/42

451/15

451/16

452/15
452/17

451/13

451/18

451/12

452/14

444/1

1494/41

452/1

452/5

451/7

1494/40

452/13

Tannenweg

454/3

452/18

HsNr. 

22

453/b

451/20

448/13

Geyersdorfer Hauptstraße

452/21

Tannenweg

Esch
en

weg

452/20

452/22

451/11

451/7

17

15

Planzeichenerklärung

I.     Festsetzungen
1.  Art der baulichen Nutzung
[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB] 

2. Maß der baulichen Nutzung
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

0,4 Grundflächenzahl (GRZ), hier z.B. 0,4
[§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO]

5. Grünordnerische Festsetzungen
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

3. Baulinien, Baugrenzen
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

Baugrenze
[§ 23 Abs. 3 BauNVO]

4. Verkehrsflächen
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

1

Höhenlage vorhandenes Gelände

2
3

private GrünflächeG1

6. Sonstige Planzeichen

allgemeines Wohngebiet
(gemäß BauNVO)WA

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
[§ 9 Abs. 7 BauGB]

Abrenzung unterschiedlicher Nutzung

Flächen für Spielanlagen

6. Sonstige Flächen (außerhalb Planbereich)

Wald

II.     Darstellung ohne Normcharakter

5,00

WR

o
Grundflächenzahl GRZ

offene Bauweise

Bezeichnung der Baugebiete

III.     Darstellung der Kartengrundlage

Erläuterung der Nutzungsschablone

Bemaßung in m

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Gebäudebestand

Maximale Firsthöhe
bezogen auf DHHN2016

617,90 m     Tannenweg
619,95 m     Doppelhaus
621,20 m     Mehrfamilienhaus 9 WE

0,4
FHmax

633,60
 (DHHN2016)

Planzeichenerklärung

Verbot für Luftverunreinigende Stoffe (§9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB)
Die Verwendung fester fossiler Brennstoffe als Heizmaterial ist
unzulässig. 

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
(§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Einzelbaumpflanzungen können entsprechend der Artenliste A, hier
vorzugsweise Obstgehölze oder B in der Planzqualität Hochstamm
StU 6/18 cm, 3-fach verpflanzt vorgenommen werden. 
Eine Mindestbegrünung von 1 Baum je angefangene 450 m² Grund-
stücksfläche wird festgelegt.
Sämtliche Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und 
bei Abgang zu ersetzten. 
Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergärten oder 
-schüttungen sind unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücks-
flächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden
als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§9 (4) BauGB i.V.m. § 89 SächsBO) 
Äussere Gestaltung baulicher Anlagen 
Der höchstzulässige Dachüberstand an Gebäuden wird mit 1,0 m
bzw. an der Giebelseite mit 1,50 m festgesetzt. 
Die Höchstzulässige Kniestockhöhe an Gebäuden ist mit 1,0 m 
festgesetzt. 
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Teil B: Textteil

Abfallrechtliche Anforderungen
- Alle bei Baumaßnahmen anfallenden Abfälle sind unter Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit nach Maßgabe insbesondere der §§ 7 Abs. 2,3 
und 15 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes  (KrWG) und der auf des-
sen Grundlage erlassenen Gesetze und Verordnungen zu entsorgen (Ver-
wertung / Beseitigung). Dabei sind diese entsprechend §9 KrWG separat 
zu erfassen. Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung (§7 Abs. 2 
KrWG). Eine Nachweispflicht über deren Entsorgung und der Umfang
dazu ergeben sich aus der Nachweisverordnung.
- Für Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabfällen gelten die Re-
gelungen insbesondere des § 8 Abs. 1 und 2 der Gewerbeabfallverord-
nung (GewAbfV) zum getrennten Sammeln, Befördern und Zuführen von 
den dort benannten Abfallfraktionen zu Wiederverwendung oder dem Re-
cycling. Auf die Dokumentation im Sinne des § 8 Abs. 3 GewAbfV wird 
des Weiteren verwiesen.
- Der Geltungsbereich des BPL liegt innerhalb eines Gebietes in dem groß-
flächig geogenbergbaubedingt erhöhte Arsen- und Schwermetallbelastun-
gen auftreten. In diesem Zusammenhang wird darauf hinwiesen, dass für 
baubedingt ggf. anfallende Überschussmassen an Bodenmaterial (miner-
alischer Abfall) u.U. eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten bestehen 
könnten.
Darüber hinaus wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass am 01.08.2023 
die Mantelverordnung in Kraft tritt. Mit der Mantelverordnung werden die 
Anforderungen an die schadlose Verwertung mineralischer Abfälle bundes-
einheitlich und rechtsverbindlich geregelt. Die zur Beurteilung der Schad-
losigkeit einer Verwertung mineralischer Abfälle maßgebenden Techni-
schen Regeln der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall werden damit 
abgelöst.

Von diesen Anforderungen darf nur abgewichen werden, wenn die 
Höhe der Austrittsöffnung für das Einzelgebäude nach Abschnitt 6.2.1 
der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) bestimmt worden ist. 
2. Der Schornstein ist so auszuführen, dass die Austrittsöffnung des 
Schornsteins bei einer Gesamtwärmeleistung der Feuerungsanlage 
a) bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten der 
Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen um mindestens 1 Meter überragt, 

Bodenschutzrechtliche Anforderungen
1. Neubau von Kinderspielflächen
Beim Neubau von Kinderspielflächen sind die nachfolgenden bodenschutz-
fachlichen Anforderungen zu erfüllen:
1.1 Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Errichtung der Kinderspielfläche
sind geeignete Maßnahmen zur Unterbrechung des Wirkungspfades
„Boden-Mensch“ im Hinblick auf einen möglichen Kontakt mit belastetem
Bodenmaterial auszuführen.
Folgende grundsätzliche Maßnahmen sind aus bodenschutzfachlicher 
Sicht als geeignet einzuschätzen:
- Grünflächen im Bereich der Kinderspielflächen:
· Rasenflächen mit hoher Spielintensität / häufigem Aufenthalt:
Herstellen der obersten Bodenschicht mit unbelastetem Bodenmaterial
(natürliches Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile und Stör-
stoffe, Einhaltung der Vorsorgewerte gemäß Anlage 1 der BBodSchV n.F. 
sowie Einhaltung des Arsenwertes < 25 mg/kg) d
urch Auftrag oder Bodenaustausch, Mächtigkeit von 30 cm bzw. Einbau 
einer Sperrschicht als Grabschutz bei einer geringeren Bodenmächtigkeit,
· Sonstige Grünflächen (Randflächen, Böschungsbereiche):
Herstellung einer geschlossenen langlebigen Vegetationsdecke (z.B. Bo-
dendecker, dichte Grasnarbe), keine offenen Bodenflächen (Rabatten),
- Spielgeräte / -anlagen:
· Herstellung der Bodenabdeckung in Verbindung mit dem erforderlichen 
Fallschutz (z.B. Fallschutzkies, Rindenmulch, Fallschutzmatten sowie Ein-
bau eines Trennelements als Grabschutz.
1.2 Ein Verzicht auf die Durchführung der unter o.g. Punkt 1.1 genannten 
Maßnahmen zur Unterbrechung des Wirkungspfades „Boden-Mensch“ ist
nur möglich, wenn für den geplanten Baubereich durch eine Bodenunter-
suchung nachgewiesen wird, dass die Arsengehalte im relevanten Kon-
taktbereich für den Direktkontakt die nutzungsbezogenen Prüfwerte ge-
mäß Anlage 2 der BBodSchV n.F. unterschreiten.
Für die Bodenuntersuchung einschließlich der Probenahme sind die Vor-
gaben gemäß §§ 19-23 BBodSchV n,F. zu beachten. Die Bodenunter-
suchung ist durch ein fachlich qualifiziertes, akkreditiertes Labor durchzu-
führen.
Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung (Probenahmeprotokoll mit Lage-
plan/-skizze zur Entnahme der Bodenproben, Prüfbericht des Analyse-
labors) sind dem LRA ERZ, Sachgebiet Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz, 
rechtzeitig vor Baubeginn zur Bewertung vorzulegen.
1.3 Das LRA ERZ Sachgebiet Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz ist recht-
zeitig vorab über den Baubeginn zu informieren.
2. Allgemeine Anforderungen
2.1 Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht mit standort-
fremden Bodenmaterial auf den zukünftigen Wohngrundstücken des Plan-
gebietes sind die hierfür maßgebenden Anforderungen im §§ 6 und 7 der
BBodSchV n.F. einzuhalten. Vorsorgewerte für Schwe
rmetalle und organische Stoffe (Anhang 1 der BBodSchV n.F.) dürfen
grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Mächtigkeit der durchwurzel-
baren Bodenschicht richtet sich nach der Art der vorgesehenen Begrünung
/Bepflanzung.
2.2 Bodenneuversiegelungen sind gemäß § 1a BauGB generell auf das
unabdingbar notwendige Maß zu beschränken.
2.3 Der Einbau von standortfremden Bodenmaterial außerhalb der durch-
wurzelbaren Bodenschicht richtet sich mit dem Inkrafttreten der Mantel-
verordnung zum 01.08.2023 nach den §§ 6 und 8 BBodSchV n.F.
2.4 Zeigen sich im Rahmen der Baumaßnahme organoleptische (Sicht, 
Geruch) Auffälligkeiten im Boden, sind diese gemäß § 13 Abs. 3 des 
Sächsichen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes unverzüglich 
beim LRA ERZ, Schachgebiet Abfall, Altlasten, Bodenschutz, anzuzeigen.
Über notwendige Maßnahmen wird anlassbezogen entschieden.

Bei den Hauptgebäuden wird eine Hauptdachneigung von 30° bis 45°
festgesetzt. Dachgauben können als Schleppgauben mit einer Dach-
neigung zwischen 15° und 25° ausgebildet werden. Abweichungen
von ± 2,0° bei den Dachneigungen sind zulässig. 
Flachdächer und Pultdächer werden bei Hauptgebäuden ausge-
schlossen. Diese sind nur bei freistehenden Garagen zulässig.
An Fassaden sind grelle oder reinweise Farbgebungen unzulässig. 
Zur Eindeckung der Dächer sind schiefer- oder anthrazitfarbene so-
wie dunkelgraue und dunkelbraune nicht glänzende Dachdeckungs-
materialen zu verwenden. Wintergärten sind alternativ mit Glas zu-
lässig. 
Gründächer, Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind ebenso 
zulässig. Letztere dürfen die Firsthöhe bzw. bei Flachdächern den 
oberen Wandabschluss nicht überschreiten. 
Werbeanlage mit bis zu 1,0 m² Ansichtsfläche an der Stätte der 
Leistung zulässig. Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem 
und bewegtem Licht. 

Einfriedungen
Straßenseitig sind Einfriedungen nur in Form von Hecken und
Sträuchern sowie bis zu 1,80 m hohen Zäunen zulässig.
Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind zulässig.
 

HINWEISE          

Für eine mit der Abfallsatzung des Landkreises Erzgebirge konforme 
Abfallentsorgung sind mit 3-achsigen Müllfahrzeugen anfahrbare 
Stellplätze für zugelassene Behälter als private Nebenanlagen vor-
zusehen. 
Natürlicher Boden, der im Rahmen der Bauvorhaben bewegt werden 
muss, ist mit dem Ziel der Folgenutzung in verwertbarem Zustand im 
Baugebiet zwischenzulagern und nach Abschluss der Baumaß-
nahmen vor Ort einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. 
Bei geplanter Versickerung von Oberflächenwasser über die Boden-
zone ist sicherzustellen, dass dies schadlos erfolgt. Vernässungs-
erscheinungen, Bodenerosionen und Beeinträchtigungen Dritter sind 
auszuschließen. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist 
unter Beachtung des Arbeitsblattes DWA-A 138 nachzuweisen. 
Bodenfunde gemäß §20 SächsDSchG sind bei dien Denkmalschutz-
behörde meldepflichtig. 
Hingewiesen wird auf die Pflichten der Eigentümer, Besitzer und mit 
Bautätigkeiten beauftragen Firmen nach §7 und §26 des Sächsischen 
Vermessungsgesetztes (SächsVermG) 

Bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe müssen gemäß § 19 Abs. 1 
der 1. BImSchV die Ableitbedingungen folgendermaßen eingehalten 
werden: 
1. Der Schornstein muss so ausgeführt werden, dass die Austrittsöff-
    nung des Schornsteins 
a) firstnah angeordnet ist und 
b) den First um mindestens 40 cm überragt. 
Firstnah angeordnet ist die Austrittsöffnung eines Schornsteins, wenn
ihr horizontaler Abstand vom First kleiner ist als ihr horizontaler Abstand 
von der Traufe und ihr vertikaler Abstand vom First größer ist als ihr 
horizontaler Abstand vom First. Sofern die Austrittsöffnung bei einer 
Dachneigung von weniger als 20 Grad den First um mindestens 40 
Zentimeter überragt, ist die Höhe der Austrittsöffnung auf einen fiktiven 
Dachfirst zu beziehen, dessen Höhe unter Zugrundelegung einer Dach-
neigung von 20 Grad zu berechnen ist. 

Bodenschutz:
Aus den vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Dresden bereitgestellten Erosionsgefährdungskarten zur potenziellen 
Bodenerosionsgefährdung durch Wasser*) ist ersichtlich, dass der 
geplante Bau im Hangfußbereich von Flächen liegt, für die großflächig 
eine sehr hohe potentielle Erosionsgefährdung durch Wasser ausge-
wiesen ist. Die Bodenerosionsgefährdung gilt bei unbedecktem oder 
gering mit Vegetation bedecktem Boden der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche. Die private Grünfläche hangseitig ist in diesem Zusammen-
hang zeitnah und ausreichend zu begrünen. Ein Erdwall bis max. 1,00 m
Höhe am südlichen Ende des Baugebietes ist zu empfehlen.
Altbergbau
Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dessen Nähe 
über Jahrhunderte hinweg bergbauliche Arbeiten durchgeführt wurden. 
Eine Betroffenheit des Plangebietes ist nicht bekannt. Das Vorhanden-
sein nichtrisskundiger Grubenbaue ist nicht auszuschließen. Die Bau-
grubensind durch einen Fachkundigen auf Spuren alten Bergbaus zu 
überprüfen.
Radonschutz
Die Stadt Annaberg-Buchholz liegt in einem nach § 121 Abs. 1 S. 1 
Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) ausgewiesenen Radonvorsorge-
gebiet. Die Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen trat am 
31.12.2020 in Kraft. Aufgrund des Strahlenschutzgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung wurde zum Schutz vor Radon ein Referenz-
wert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration 
in der Luft von 300 Bq/m³ für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze in 
Innenräumen festgeschrieben. Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen 
oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich 
zu erschweren. Dies können zum Beispiel auch die üblichen Maßnah-
men zum Feuchteschutz sein. In ausgewiesenen Radonvorsorgege-
bieten sind zusätzliche Maßnahmen gem. § 154 StrlSchV zu planen.
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(9) b) von mehr als 50 bis 100 Kilowatt in einem Umkreis von 17 Metern die 
Oberkanten der Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen um mindestens 
2 Meter überragt, 
c) von mehr als 100 bis 150 Kilowatt in einem Umkreis von 19 Metern 
die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen um mindes-
tens 3 Meter überragt, 
d) von mehr als 150 bis 200 Kilowatt in einem Umkreis von 21 Metern 
die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen um mindes-
tens 3 Meter überragt oder 
e) von mehr als 200 Kilowatt die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, 
Fenster und Türen in demjenigen Umkreis um diejenigen Mindest-
höhen überragt, die in Tabelle 3 auf Seite 32 der Richtlinie VDI 3781 
Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) vorgegeben sind. 
Können mit der Ausführung des Schornsteins nach Buchstaben a) bis 
e) schädliche Umwelteinwirkungen nicht verhindert werden, muss der 
Schornstein gemäß der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) 
unter Berücksichtigung der vorgelagerten Bebauung und der Hanglage 
ausgeführt werden. 

Artenliste für Anpflanzungen 
Artenliste A (Standortheimische Bäume und Sträucher) 
Bäume 1. Ordnung 
(Mindestgröße: Hochstamm, 12/14 cm StU oder Heister 125/150 cm 
Höhe 
Acer pseudoplatanus   (Berg-Ahorn) 
Fagus sylvatica   (Rot-Buche) 
Quercus robur   (Stiel-Eiche) 
Fracinus excesior   (Gemeine Esche) 
Ulmus glabra   (Berg-Ulme) 
Pronus avium   (Vogel-Kirsche) 

Bäume 2. Ordnung
(Mindestgröße: Heister 120/200 cm, Strauch 60/100 cm, 2-fach 
verpflanzt mit Ballen) 
Betula pendula   (Gem. Birke) 
Prunus padus   (Gem. Traubenkirsche) 
Malus sylvestris   (Wild-Apfel) 
Pyrus pyraster   (Wird.Birne) 
Salix caprea   (Sal-Weide) 
Sorbus aucuparia   (Gem. Eberesche) 

Sträucher 
Corylus avellana   (Gem. Hasel) 
Prunus spinosa   (Schlehe)
Crataegus laevigata   (Zweigriffiger Weißdorn) 
Crataegus monogyna   (Eingriffiger Weißdorn) 
Lonicera nigra   (Schwarze Heckenkirsche) 
Ribes uvacrispa   (Wilde Stachelbeere) 
Rhamnus frangula   (Faulbaum) 
Rosa canina   (Hunds-Rose) 
Rosa subcanina   (Falsche Hundsrose) 
Rosa subcollina   (Falsche Heckenrose) 
Rubus idaeu   (Traubenholunder) 
Sambucus nigra   (Schwarzer Holunder) 
Die Artenliste A wird ergänzt um sämtliche einheimische 
Obstgehölze. 

Artenliste B (sonstige Bäume, Sträucher und Gebüsch
Bäume (Mindestgröße 12/14 cm StUoder heister 125/150 cm Höhe): 
Acer platanoides „cleveland“   (Spitz-Ahorn) 
Aesculus hippocastanum   „Baumannii“    (gefülltblühende Roßkastanie) 
Aesculus x carnea `Briontii`   (Scharlach-Roßkastanie) 
Crataegus laevigata `Paul´s Scarlet`   (Echter Rotdorn) 
Sorbus intermedia   (Schwedische Mehlbeere) 

Sträucher (Mindestgröße: 60/100 cm, 2-fach verpflanzt): 
Forsythia spec.   (Forsythie) 
Deutzia spec.   (Deutzia in Sorten) 
Philadelphus spec.   (Pfeifenstrauch in Sorten) 
Hydrangea spec.   (Hortensie) 
Potentilla spec.   (Fingerstrauch) 
Genista germanica   (Dt. Gingster) 
Rosa spec.   (Rosen in Sorten) 

Bodendecker: 
Vinca minor   (Kleinblättriges Immergrün) 
Vinca major   (Großblättriges Immergrün) 
Erica carnea   (Winterheide) 
Hedera helix   (Efeu) 
Calluna vulgaris   (Besenheide) 
Hypericum calycinum   (Niedriges Johanniskraut) 
                   
Liste C - Gehölze für geschnittene Hecken
Forsythia spec.   (Forsythie in Sorten) 
Carpinus betulus   (Hainbuche) 
Sigustrum vulgare   (Gemeiner Liguster) 
Crataegus spec.   (Weißdorn in Sorten) 

Liste D - Artennegativliste
Cotoneaser spec.   insbesondere Bodendecker 
Chamaecyparis spec.   Scheinzypressen 
Juniperus spec.   Zypressengewächse 
Picea spec.   Fichten / Silber-/ Blau- / 

  Stechfichten 
Thuja spec.   Lebensbäume / 

  Zypressengewächse 
Die Arten der Artenliste D sollen keine Verwendung finden. 

Verfahrensvermerke

Rechtsgrundlagen
-   Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, 
     (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6) 
    m.W.v. 01.02.2023 den Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2002
-   Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung
    vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 
    (BGBl. I S. 6) m.W.v. 01.01.2023 
-   Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Plan-
    inhaltes vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch 
    Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
-   Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung des Gesetzes vom 
    11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes 
    vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
-   Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
    9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes
    vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)

Textliche Festsetzungen                                                                            
Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)                                                     
Ausnahmsweise Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von allgemein 
zulässigen Nutzungen innerhalb des reinen Wohngebiets WA
nach §4 BauNVO: 
Unzulässigkeit von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA nach §4 BauNVO: 
Die nach §4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen
werden nicht Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
(§1 Abs. 6 BauNVO). Sie sind daher unzulässig. 
Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA sind Kleinwindenergie-
anlagen gemäß §1 Abs. 9 BauNVO als Haupt- und als Nebenanlagen
unzulässig. 
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben 
zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsver-
trag verpflichtet (§9 Abs. 2 BauGB).

Maß der baulichen Nutzung, Höchstzulässige Wohnungsanzahl
(§9 Abs. 1 BauGB)
Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung im allgemeinen Wohn-
gebiet WA 1 ist die vorhandene Geländehöhe mit (Punkt 3) mit 
621,20 m ü. DHHN 2016 (§18 (1) BauNVO). 
Die Höhe der Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußbodens im WA 1 
wird mit einer Höhe von + 0,50 m über dem Höhenbezugspunkt fest-
gesetzt = 621,70 m ü. DHHN 2016 . 
Die maximale Firsthöhe im WA 1 wird mit 633,60 m ü. DHHN2016 
festgelegt.
Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung im allgemeinen Wohn-
gebiet WA 2 ist die vorhandene Geländehöhe mit (Punkt 2) mit 
619,95 m ü. DHHN 2016 (§18 (1) BauNVO). 
Die Höhe der Oberkante des Eingangsgeschoss-Fertigfußbodens im 
WA 2 wird mit einer Höhe von -1,50 m unter dem Höhenbezugspunkt 
festgesetzt = 618,45 m ü. DHHN 2016. 
Die maximale Firsthöhe im WA 2 wird mit 630,95 m ü. DHHN2016 
festgelegt.
Abweichungen von den, unter den Punkten 1 - 6, festgesetzten Höhen
sind bis ± 0,40 m zulässig, wenn dadurch die Bebauung der Nach-
bargrundstücke nicht beeinträchtigt wird. (§16 Abs. 6 BauNVO) 
Die höchstzulässige Wohnungszahl wird im WA 1 mit 9 WE und im 
WA 2 mit 2 WE festgelegt.
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Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Nebenanlagen
(9 Abs. 1 Nr. 2, 4 BauGB) 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2 wird eine offene Bau-
weise festgesetzt. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile
(z.B. Treppenhäuser, Hauseingänge, Wintergärten) ist ausnahmsweise
bis zu 1,50 m, unter Wahrung des Grenzabstandes nach SächsBO, 
zulässig. Die Summe aller vorbauten darf 1/3 der Fassadenbreite nicht 
überschreiten. (§23 Abs. 3 BauNVO)
Garagen und Carports sind nach §12 Abs. 6 BauNVO sowie unterge-
ordnete Nebenanlagen, darunter auch solche für die Kleintierhaltung,
nach §14 Abs. 1 im allgemeinen Wohngebieten bis zur festgesetzten
Baugrenze zulässig. 
Nebenanlagen nach §14 Abs. 1 BauNVO, die der Versorgung des
Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ab-
leitung von Abwasser dienen, sind auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen als Ausnahme zulässig.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 
PKW-Stellplätze, sind in wasserdurchlässiger Bauweise bzw. Drän-
pflasterbauweise mit Versickerungsnachweis auszuführen. 
Der Drosselabfluss bei Starkniederschlagsereignissen ist durch die 
Bauherren im Bauantrag nachzuweisen. Erforderlichenfalls sind ge-
eignete Versickerungsanlagen oder Regenrückhalteräume, als private 
Nebenanlagen vorzusehen.

 (2) 

Verfahrensvermerke vorhabenbezogener Bebauungsplan „Tannenweg“
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz hat in seiner 
Sitzung am 30.09.2022 mit Beschluss-Nr. 0562/22/07-StR/36/22 die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tannenweg“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im 
Stadtanzeiger Ausgabe Nr. 10/2022 vom 28.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit Beschluss-Nr. 0667/23/07-StR/46/23 vom 29.06.2023 hat der Stadtrat den Auf-
stellungsbeschluss geändert und den räumlichen Geltungsbereich erweitert. Der 
Beschluss wurde im Stadtanzeiger Ausgabe Nr. 07-08/2023 vom 29.07.2023 orts-
üblich bekannt gemacht. 
Mit Beschluss-Nr. ______________ vom ____________ hat der Stadtrat den Auf-
stellungsbeschluss geändert. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regel-
verfahren nach § 8 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB. Die bislang erfolgten 
Beteiligungen der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange werden als früh-
zeitige Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB in das Verfahren ein-
bezogen. Umfang und Detaillierungsgrad der erforderlichen Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB ergeben sich aus den vorliegenden Stellungnahmen sowie der 
erfolgten Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Beschluss wurde
im Stadtanzeiger Ausgabe Nr. __________ vom ______________ ortsüblich be-
kannt gemacht.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durch eine Auslegung der Vorentwurfsplanunterlagen mit Stand Mai/2023 in der 
Zeit vom 08.08.2023 bis zum 07.09.2023 nach Ankündigung im Stadtanzeiger 
Nr. 07-08/2023 der Stadt Annaberg-Buchholz vom 29.07.2023 durchgeführt.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 30.06.2023. 

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz hat in seiner Sitzung 
am ____________ mit Beschluss-Nr. __________________ den Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes „Tannenweg“ in der Fassung 
vom ____________________ samt Begründung mit Umweltbericht und Vorhaben- 
und Erschließungsplan gebilligt und die Offenlegung des Planes zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die der Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), dem Planteil des Vorhaben- und 
Erschließungsplans (Teil C) sowie der Begründung mit Umweltbericht in der Fas-
sung vom _____________ sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen wurden in der Zeit vom _____________ bis 
zum _____________ nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht und zusätz-
lich öffentlich ausgelegt. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die ge-
nannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungs-
frist sowie Angaben dazu , welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, wurden vor Beginn der Veröffentlichungsfrist im Stadtanzeiger 
Nr. ____________ der Stadt Annaberg-Buchholz vom _____________ ortsüblich 
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Stel-
lungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden kön-
nen, elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem 
Weg abgegeben werden können sowie dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können, ferner darauf, welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmög-
lichkeiten bestehen. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zusätzlich in das Inter-
net eingestellt, die zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekannt-
machung wurden über das Beteiligungsportal des Freistaats Sachsen zugänglich 
gemacht. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde mit elektronisch übermitteltem Schreiben vom ___________ Gelegenheit 
zur Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gegeben.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs ihrer Über-
einstimmung mit der amtlichen Flurkarte wird mit Stand vom ____________ be-
stätigt. Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellung wird nicht bestätigt.

Annaberg-Buchholz, den            Landratsamt Erzgebirgskreis                   Siegel
                                                   Leiter/in Referat Bauaufsicht 
                                                   Flurneuordnung und Vermessung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz hat die vorgebrachten 
Hinweise und Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen Träger Öffent-
licher Belange gemäß Abwägungsbeschluss, Beschluss-Nr. ____________ 
vom ____________ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz hat in seiner Sitzung 
am ____________ mit Beschluss Nr.: _______________ den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Tannenweg" in der Fassung vom _____________ gemäß 
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die dazugehörige Begründung wurde gebilligt.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Tannenweg" bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A), textlichen Festsetzungen (Teil B), Vorhaben- und Erschließ-
ungsplan (Teil C) wird hiermit ausgefertigt. Die Begründung mit Umweltbericht ist 
dem Bebauungsplan beigefügt (§ 9 Abs. 8 BauGB).

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der die Satzung mit Begründung, 
Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
auf Dauer während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung von jedermann einge-
sehen werden können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
am _____________ im Stadtanzeiger der Stadt Annaberg-Buchholz Ausgabe 
Nr. ____________ ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung 
wurde auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 4 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 215 Ab s. 2 BauGB) und weiter 
auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 39 - 42 und 
44 BauGB) hingewiesen.

Die Satzung ist mit Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft getreten.

Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung wurden ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein 
zentrales Internetportal des Landes zugänglich gemacht.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Die Stelle, an der der Plan auf Dauer während der Dienststunden der Stadtver-
waltung Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz von jedermann eingesehen wer-
den kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am durch Veröffentlich-
ung im Stadtanzeiger, Ausgabe Nr. _____________ ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der  Abwägung sowie auf die 
Rechtsnachfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 4 SächsGemO) und weiter auf 
die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tannenweg“, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), dem Planteil des 
Vorhaben- und Erschließungsplans (Teil C), wurde dem Landratsamt Erzgebirgs-
kreis angezeigt.

Annaberg-Buchholz, den                        Oberbürgermeister                        Siegel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N

S

W O

H/B = 420 / 1380 (0.58m²) Allplan 2016

Planungsphase:

NameDatum

gezeichnet

geprüft

Bauherr:

Bauvorhaben:

Planinhalt:

Blatt-Nr.

Geschäftsf.

Bauherr

IBA-Projektnummer:

Maßstab:

Än
de

ru
ng

NameDatum Bemerkungen

www.ibahochundtief.de

Sitz Sehmatal
Straße der Freundschaft 1, 09465 Sehmatal - Sehma
Tel.:  0 37 33 - 69 04 0             Fax.: 0 37 33 - 6 69 00

Bauplanung und Baubetreuung bei
•  Neubauten
•  Um- und Ausbau
•  Entwässerung
•  Straßenbau
•  Brücken- und Ingenieurbau
•  Wasserbau
•  SiGeKo
•  Beweissicherung/Gutachten
•  Bedarfsorientierte
   Energieausweise nach EnEV

42/2021

1 : 500

a

b

c

Prager

Prager

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Tannenweg"

09456 Annaberg-Buchholz OT Geyersdorf, Fl.-Nr. 452/21

INGENIEURBÜRO HOCH- UND TIEFBAU GMBH ANNABERG

Real Massivbau GmbH
Karlsbader Straße 22
09456 Annaberg-Buchholz

Scheller

1

Teil A: Planzeichnung

09.10.2023

09.10.2023

16.10.2023


